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Heidelberg, 26.03.2020 

 
Sachantrag zu TOP 5ö des GR am 26.03.2020: Wirtschaftsoffensive in der Corona-Krise; hier: Er-
gänzung von Maßnahmen 
 
Um den betroffenen Akteur*innen in der derzeitigen Krise aufgrund der Corona-Pandemie bestmöglich zu 
helfen, fordern wir die Stadtverwaltung auf, folgende Maßnahmen ergänzend zum Entwurf “Heidelberger 
Wirtschaftsoffensive” umzusetzen: 
 
Vor allem für die Zielgruppe der Solo-Selbstständigen, Freiberufler*innen, kleinen und mittleren Unter-
nehmen aller betroffenen Branchen (KMU), Existenzgründer*innen, Gastronomie, (inhabergeführte) Ho-
tellerie und (inhabergeführten) Einzelhandel soll die Stadt Heidelberg: 
- Infoangebote, wie eine Telefonhotline und ein aktuelles FAQ der Wirtschaftsförderung erstellen 
- Beratung für die Bundes- und Landesförderungen und aktuellen Programmen anbieten 
- Beratung und Information zu Möglichkeiten der Steuerstundung zur Verfügung stellen 
- Stundung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Stadt Heidelberg und städtischen Unternehmen 
ermöglichen 
- das bestehende Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft fortsetzen und zur Unterstützung von 
durch die Corona-Krise bedingten neuen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen für Kultur- 
und Kreativschaffende einsetzen 
- bei Neubeauftragungen im laufenden Haushaltsjahr lokale Dienstleister*innen und Unternehmen bevor-
zugen 
- einen städtischen Unterstützungsfonds einrichten, der Berufsgruppen oder individuellen Fälle, die nicht 
von Landes- oder Bundesmitteln unterstützt werden, aber von der Allgemeinverfügung der Stadt Heidel-
berg betroffen sind, unbürokratisch Liquiditätshilfen zur Verfügung stellt. 
 
Die Heidelberger Wirtschaftsoffensive, insbesondere die ergänzenden Maßnahmen für Solo-
Selbständige, Freiberufler*innen, KMU und Existenzgründer*innen, sollen ämterübergreifend in enger 
Kooperation mit anderen beteiligten Fachämtern und der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft bear-
beitet und umgesetzt werden. 
 
Weiterhin soll die Stadtverwaltung den Heidelberger Familien die Kosten der Kinderbetreuung zurücker-
statten und auch Trägern, die die städtischen Gebührenstrukturen übernommen haben, diese Möglichkei-
ten bieten. Die freien Träger sollen außerdem finanziell dahingehend ausgestattet werden, dass sie eine 
„Notbetreuung“ für systemrelevante Berufe anbieten können. 
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In die Heidelberger Wirtschaftsoffensive sollen darüber hinaus auch Kulturveranstalter*innen und Live-
Musik-Spielstätten einbezogen werden. Die Stadtverwaltung soll deshalb: 
- feste Ansprechpartner*in bei der Stadt für Soforthilfen und finanzielle Probleme benennen 
- Umwidmung von Zuschüssen für Projekte/Projektförderungen in Kostendeckung für laufende Kosten 
(Miete, Versicherungen, Personal) ermöglichen 
- Mietersatz / Verzicht auf Miete für alle Kulturveranstalter*innen und Spielstätten in städtischen Liegen-
schaften erlassen, wenn wirtschaftlich erforderlich 
- offene Forderungen gegenüber der Stadt erlassen 
- Vorauszahlungen an die Stadt Heidelberg aussetzen 
- Beratung über staatliche Unterstützung von Künstlern und Solo-Selbständigen im Kulturbereich anbie-
ten 
- Projektgelder vorerst nicht zurückfordern 
- städtische Zuschüsse für diverse Organisationen und institutionell Geförderte bei Bedarf unverändert in 
gleicher (oder höherer) Höhe überweisen, auch wenn sie wegen der Corona-Pandemie derzeit kein An-
gebot zur Verfügung stellen. 
 
Begründung 
Viele, vor allem kleine Unternehmen und Selbstständige, stürzt die Corona-Pandemie in eine existentielle 
Krise. Einzelhandel, Gastronomie, Kulturhäuser, Fitnessstudios, Friseur*innen und andere 
Dienstleistungsbetriebe sind geschlossen. Die Einnahmen sind weg, die Ausgaben laufen weiter. 
Besonders hart trifft es Freiberufler*innen, Künstler*innen und Existenzgründer*innen. Auch 
Alleinerziehende, die sich die Kinderbetreuung mit niemandem teilen können, sind auf Unterstützung 
angewiesen. Wir müssen jetzt den Menschen, die in ihrer finanziellen Existenz bedroht sind, schnell und 
wirkungsvoll helfen. Der Stadtverwaltung kommt hier vor allem eine Lotsenfunktion zu, sie soll 
Hilfesuchende und Hilfsangebote zusammenführen. Und dort, wo die Unterstützungsprogramme von 
Bund und Land Lücken lassen, müssen kommunale finanzielle Hilfen geleistet werden. 

Tischvorlage in der Sitzung des 
Gemeinderates vom 26.03.2020 
zu TOP 5 öffentlich Anlage 02 zur Drucksache 0149/2020/BV




